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I. Allgemeines
1.   Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie 

etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abwei-
chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch 
Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Unsere Verkaufsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausfüh-
ren. Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit 
der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. 

2.  Unsere Angebote sind freibleibend und rechtlich unverbindlich. 
Unsere technischen Beratungen sowie die in Katalogen, Anzeigen 
und Preislisten enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Maßge-
bend ist allein der Inhalt unserer Auftragsbestätigung, sofern ihr 
nicht innerhalb von 7 Tagen widersprochen worden ist. 

3.  Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeich-
nungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – 
auch in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer 
verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Infor-
mationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 

4.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt.

II. Preis und Zahlung
1.  Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ein-

schließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung 
und Entladung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Zu den 
Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe am Tag der Rechnungsstellung hinzu. 

2.  Versand sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehenden 
Kosten wie u.a. Verzollung werden vom Besteller selbst getragen. 
Die Parteien vereinbaren diesbezüglich ausdrücklich die in-
coterms2020 EXW Weinböhla, Deutschland. 

3.  Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung, ohne jeden 
Abzug à conto des Lieferers zu leisten, und zwar:

 + 1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
 +  1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Waren versand-

bereit sind, 
 +  der Restbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Gefahrübergang.
  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen 

des Zahlungsverzuges.
4.  Rechnungen aus Dienstleistungen (Montage, Service und Wartun-

gen) sind sofort nach Rechnungseingang netto zu begleichen. 
5. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers. 
6.  Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprü-

chen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder 
von uns anerkannt sind.  Außerdem ist er zur Ausübung seines 
Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit überhaupt befugt, als sein 
Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

7.  Nachträglich bekanntwerdende oder eintretende Kreditunwürdig-
keit des Bestellers berechtigt uns, nach unserer Wahl Zahlungsbe-
dingungen zu ändern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

8.  Nach Vorgaben der EU-Richtlinie (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) und 
des Deutschen Elektro-G ist die NOVUS air GmbH in Deutschland 
bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR) als Hersteller 
unter der WEEE Reg.-Nr. DE 42863881 lizenziert. Für Altgeräte von 
nicht-privaten Nutzern übernehmen wir nach Nutzungsbeendi-
gung keine Entsorgungspflicht.

  Auf Anfrage bietet die NOVUS air GmbH in Deutschland die Altge-
räteentsorgung als Dienstleistung an.

  Die Produkte der NOVUS air GmbH sind ausschließlich für ge-
werbliche Zwecke geeignet und dürfen nicht an private Haushalte 
vertrieben werden.

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
1.  Lieferfristen und Termine sind freibleibend. Ist eine Lieferzeit als 

verbindlich vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, 
dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den 
Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm oblie-
genden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen 
behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die 
Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so ver-
längert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der 
Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

2.  Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzöge-
rungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit. 

3.  Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu 
ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Ver-
sandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der 
Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnah-
mebereitschaft. 

4.  Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes 
aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so 
werden ihm, beginnend ab dem 3. Werktag nach Meldung der 
Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, Lagerkosten in Höhe 
von 50,00 € pro Tag berechnet. Beginnend einen Monat nach 
Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft werden 
dem Besteller die durch die Verzögerung weiter entstandenen 
Kosten berechnet. 

IV. Gefahrenübergang, Abnahme
1.  Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand 

das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versand-
kosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit 
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfswei-
se nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft 
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen 
eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Eine Transport-
versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und zu Lasten 
des Bestellers. Wenn nichts anderes vereinbart ist, unterliegen 
Versandweg und Beförderung der Wahl des Unternehmers. 

2.  Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme 
infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, 
geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnah-
mebereitschaft auf den Besteller über. 

3.  Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.

V. Eigentumsvorbehalt
1.  Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand 

bis zum Eingang aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich ge-
schuldete Nebenleistungen – aus dem Liefervertrag vor. 

2.  Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser und sonstige 
Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versi-
cherung nachweislich abgeschlossen hat. Sofern Wartungs- und 
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Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3.  Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, ver-
pfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er 
den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen, damit Klage 
nach § 771 ZPO durch den Lieferer erhoben werden kann. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstat-
ten, haftet der Besteller für den entstandenen Ausfall des Lieferers. 

4.  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Lieferer jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich MwSt.) der Forderung des Lieferers ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer verpflichtet 
sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
so kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller ihm die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt.

5.  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen. Wird die Kauf-
sache mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, 
einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehen-
de Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache.

6.  Wird die Kaufsache mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Lieferer 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt. 
Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für den Lieferer.

7.  Der Besteller tritt dem Lieferer auch die Forderungen zur Siche-
rung dessen Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung 
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwach-
sen.

8.  Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherhei-
ten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert der Sicherheiten des Lieferers die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferer.

9.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegen-
standes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Heraus-
gabe verpflichtet. Für diesen Fall gestattet der Besteller bereits 

jetzt das Betreten der Geschäftsräume durch den Lieferer. In der 
Rücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes 
zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten - anzurechnen.

10.  Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens des Bestellers 
berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofor-
tige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

VI. Mängelrügen, Gewährleistung und Haftung
1.  Der Lieferer behält sich Änderungen, aufgrund technischer Neue-

rungen, neuer Vorschriften oder ähnlicher Entwicklungen vor.
2.  Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware zu erhe-

ben. Sie sind ausgeschlossen, wenn sie uns nicht innerhalb einer 
Woche nach Empfang der Ware zugegangen sind. Mängel, die 
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, (verdeckte Mängel) sind unverzüglich nach der 
Entdeckung zu rügen. Mängelbeanstandungen sind sofort nach 
Erhalt der Lieferung geltend zu machen. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang.

3.  Für berechtigte Beanstandungen übernimmt der Lieferer die 
Gewähr nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen:

 a)  Der Lieferer ist nach seiner Wahl verpflichtet nachzubessern 
oder Ersatz zu liefern. Auf entsprechende Aufforderung des 
Bestellers hat er sich innerhalb von 14 Tagen zu erklären, in 
welcher Weise er sein Wahlrecht ausüben will.

 b)  Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich, schlägt 
sie fehl, wird sie verweigert oder sind weitere Nachbesserungs-
versuche für den Lieferer unzumutbar, so kann der Besteller 
einen entsprechenden Preisnachlass (Minderung) oder nach 
seiner Wahl Rücktritt vom Vertrag verlangen.

 c)  Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und seine Erfül-
lungsgehilfen auf Schadensersatz sind ausgeschlossen; dies gilt 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit und der zwingenden Haftung nach Produkt-
haftungsgesetz. Im Übrigen gilt der Haftungsausschluss dann 
nicht, wenn der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Unternehmers oder eines seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen basiert.  Soweit 
dem Lieferer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 d)  Der Haftungsausschluss gilt schließlich für den Fall nicht, dass 
Schäden zurückzuführen sind auf die Verletzung wesentlicher 
Pflichten des Unternehmers. In diesem Fall haftet der Lieferer 
für Schäden nach den gesetzlichen Bedingungen - allerdings 
nur bis zu der Höhe, wie diese bei Vertragsabschluss oder -ver-
handlung als mögliche Folge der Pflichtverletzung vorausseh-
bar waren oder unter Berücksichtigung der Umstände, die wir 
kannten oder kennen mussten, voraussehbar waren. 

 e)  Soweit dem Besteller im Übrigen wegen einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt 
der Leistung zusteht ist die Haftung des Lieferers ebenfalls auf 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt.

4.  Bis zur Erledigung der Mängelrüge darf über die beanstandete 
Ware nicht verfügt werden. Der Lieferer kann verlangen, dass 
die betreffende Ware auf Kosten des Bestellers ordnungsgemäß 
eingelagert wird. 

5.  Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernom-
men: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
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Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom 
Lieferer zu verantworten sind. 

6.  Nimmt der Besteller ohne schriftliche Zustimmung des Unterneh-
mers Veränderungen an dem Liefergegenstand vor, so erlöschen 
seine Gewährleistungsansprüche.

VII. Gesamthaftung
1.  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in VI. 

vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

2.  Die Begrenzung nach Nr. 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle 
eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt.

3.  Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber dem Lieferer ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Lieferers.

VIII. Schadenersatz gegen den Vertragspartner 
1.  In allen Fällen des Schadensersatzes statt der Leistung gegen den 

Besteller kann der Lieferer über den Liefergegenstand frei verfügen. 
2.  Im Rahmen der Liquidation dieses Schadensersatzes sind wir 

berechtigt, 15 % der Nettoauftragssumme als pauschalierten Aus-
gleich des uns entgangenen Gewinns ohne Nachweis zu verlan-
gen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
unberührt. 

3.  Unberührt bleibt das Recht des Bestellers, dem Lieferer einen 
niedrigeren Schaden nachzuweisen. 

IX. Miete
1.  Soweit die Vertragsparteien die mietweise Überlassung von Waren 

des Lieferers vereinbaren, geltend vorranging die jeweiligen Ange-
bote. 

2.  Den Parteien steht es innerhalb der jeweiligen Angebote frei, die 
Waren zunächst an den Besteller für einen gewissen Testzeitraum 
zu verleihen. Dieser Testzeitraum wird zwischen den jeweiligen 
Parteien im jeweiligen Einzelfall vereinbart. 

3.  Entscheidet sich der Besteller nach Ablauf des Testzeitraumes für 
eine Übernahme der Ware, so wird der vereinbarte Mietpreis mit 
dem vereinbarten Kaufpreis verrechnet. Der Besteller hat weiter-
hin die im Angebot vereinbarten Kosten, wie Reinigungspauschale 
u.a. zu übernehmen.

4.  Sollte sich der Besteller für einen Kauf der Ware entscheiden, 
schließen die Parteien einen gesonderten Kaufvertrag. 

5.  Etwaige Beschädigungen an dem vermieteten Objekt werden dem 
Besteller gesondert in Rechnung gestellt.

6.  Es gelten vorrangig diese Geschäftsbedingungen sowie die Liefer-
bedingungen laut Angebot. 

X. Softwarenutzung 
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller 
ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwen-
dung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine 
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang 
(§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von 
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller ver-
pflichtet sich, Herstellerangaben –insbesondere Copyright- Vermerke 
– nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung 
des Lieferers zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software 
und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim 
Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizen-
zen ist nicht zulässig.

XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
1.  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem 

Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländi-
scher Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

2.  Deutsches Recht gilt auch, wenn die Bestellerpartei Ihren Sitz im 
Ausland hat. 

3.  Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. 
Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers 
Klage zu erheben. 

4.  Sofern sich aus der konkreten Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der Erfüllungsort an dem Geschäftssitz des Lieferers.

XII. Geltung der Bedingungen 
1.  Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eines mit uns geschlos-

senen Vertrages unwirksam sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. 

2.  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages erfolgen schrift-
lich durch die Geschäftsführung oder von NOVUS besonders 
Bevollmächtigten. Mündliche Nebenabreden und nachträgliche 
Vertragsänderungen anderer Personen sind nur dann rechtswirk-
sam, wenn sie von der Geschäftsführung der Fa. NOVUS schriftlich 
bestätigt werden. Die Abstandnahme von diesem Schriftformer-
fordernis bedarf selbst der Schriftform. 


